
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1970/3/6 11Os1/70,
9Os127/69

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1970

Norm

StPO §325

StPO §345 Z1

Rechtssatz

Ein Verstoß gegen die Bestimmungen des § 324 StPO und eine sachlich nicht gebotene Anwesenheit des

Schwurgerichtshofes während der Beratung der Geschwornen vermag weder den Nichtigkeitsgrund des § 345 Z 1 StPO

noch einen anderen Nichtigkeitsgrund zu verwirklichen.
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